
Antrag auf Umwahl eines Kurses der Einführungsphase 2019/20 

____________________ E ___ ____ 
Name, Vorname Jg. Klasse Tutor 

 
Ich beantrage die Umwahl folgender Kurse  zu den Herbstferien    zum Ende des 1. Halbjahres E  
 
Abwahl:  ___________      ______  _______ 
  Fach u. Kurs-Nr.  Fachlehrer(in)  Wochenstunden  

 
Zuwahl:  ___________      ______  _______ 
  Fach u. Kurs-Nr.  Fachlehrer(in)  Wochenstunden  

 
 
Abwahl:  ___________      ______  _______ 

Fach u. Kurs-Nr.  Fachlehrer(in)  Wochenstunden  

 
Zuwahl:  ___________      ______  _______ 
  Fach u. Kurs-Nr.  Fachlehrer(in)  Wochenstunden  

 
 
Abwahl:  ___________      ______  _______ 

Fach u. Kurs-Nr.  Fachlehrer(in)  Wochenstunden  

 
Zuwahl:  ___________      ______  _______ 
  Fach u. Kurs-Nr.  Fachlehrer(in)  Wochenstunden  

 
 
Ich versichere, dass die Abwahl mit den Belegungsauflagen vereinbar ist. 
Insbesondere sind folgende Belegungsbedingungen erfüllt (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 35 Wochenstunden (Mittelwert über das gesamte Schuljahr) 

 Zusätzlich zu Geschichte und Politik eines der Fächer Geographie / Religion / Wirtschaft 

 eines der Fächer Kunst / Musik / Darstellendes Spiel 

 zwei Naturwissenschaften 

 alle im zukünftigen Profil der Q-Phase enthaltenen Fächer 

 alle als Abiturprüfungsfächer vorgesehenen Fächer1 

 
Mir ist bekannt, dass Wechsel nur nach den Gegebenheiten der Schule möglich sind (Kursgröße, freie Plätze). 
Voraussetzung für den Wechsel ist die schriftliche Genehmigung durch den Oberstufenleiter oder die 
Oberstufenkoordinatorin.  

Bemerkungen:   
  
 
  
Datum Unterschrift Schüler(in) bei nicht volljährigen Schülern: Erziehungsberechtigte(r) 

 
Kenntnis genommen und Angaben bestätigt:  ________ _____________________  
 Datum KlassenlehrerIn/TutorIn   

Antrag     genehmigt     nicht genehmigt _______ _____________________  
 Datum Oberstufenleiter / -koordinatorin 

                                                           
1 In Fächern, die erst ab der Q-Phase belegt werden, kann mit Ausnahmegenehmigung der Schulleitung ebenfalls die Abiturprüfung abgelegt werden. 


